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§ 18a MSchG
 MSchG - Mutterschutzgesetz 1979

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 06.07.2024

1. (1)§§ 2a Abs. 5, 15k Abs. 1 und 15l Abs. 1 ist für Dienststellen, die nicht unter den II. Teil des

Arbeitsverfassungsgesetzes, BGBl. Nr. 22/1974, fallen, mit der Maßgabe anzuwenden, daß an die Stelle des

Betriebsrates die Personalvertretung tritt.

2. (2)§ 2b Abs. 1 und Abs. 2 Satz 1 ist für öffentlich-rechtliche Dienstnehmerinnen mit der Maßgabe anzuwenden,

daß die Dienstnehmerin an einem ihrer bisherigen dienstrechtlichen Stellung zumindest entsprechenden

Arbeitsplatz zu verwenden ist.
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